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§ 155a EisbG Überprüfung,
Einschränkung und Einstellung des

Schulungsbetriebes
 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Die Behörde ist zur Durchführung von Untersuchungen befugt, um zu überprüfen, ob der Betrieb der

Triebfahrzeugführer-Schulungseinrichtung dem Genehmigungsbescheid entsprechend erfolgt und die

Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung zum Betrieb der Triebfahrzeugführer-Schulungseinrichtung

nach wie vor vorliegen.

2. (2)Werden die Voraussetzungen für die Genehmigung des Betriebes einer Triebfahrzeugführer-

Schulungseinrichtung zur Vermittlung der für die Erlangung einer Fahrerlaubnis oder für die Erlangung einer

Bescheinigung notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten nur mehr teilweise erfüllt und kann der Betrieb der

Triebfahrzeugführer-Schulungseinrichtung eingeschränkt werden, ist der Betrieb der Triebfahrzeugführer-

Schulungseinrichtung von der Behörde entweder von Amts wegen oder auf Antrag des Betreibers der

Triebfahrzeugführer-Schulungseinrichtung einzuschränken.

3. (3)Die Behörde hat den Betrieb einer Triebfahrzeugführer-Schulungseinrichtung zur Vermittlung der für die

Erlangung einer Fahrerlaubnis oder für die Erlangung einer Bescheinigung notwendigen Kenntnisse und

Fähigkeiten einzustellen, wenn die Voraussetzungen für die erteilte Genehmigung des Betriebes der

Triebfahrzeugführer-Schulungseinrichtung zur Gänze nicht mehr vorliegen.
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